
 

Ausschreibung  
Bezirkscup Mittlerer Neckar – virtuell 

der Jahrgänge 2013 bis 2002 
25. April 2021 auf der 25m-Bahn  

 
Veranstalter:  Schwimmverband Württemberg - Bezirk Mittlerer Neckar 
Ausrichter:  SV Cannstatt 1898 e.V.  
Wettkampfort:  Mombach-Bad in 70736 Stuttgart, Kref elder Str. 24 – Tel. 0711/545005 
 
Es handelt sich um einen virtuellen Wettkampf, den die Ausrichter der einzelnen Teilveranstaltungen organisieren. 
Sie melden die Ergebnisse bis spätestens drei Tage nach Veranstaltungsende an den SVW-Referenten 
Wettkampfveranstaltungen Olaf Schulze, der ein zusammengefasstes Protokoll erstellt und die Ergebnisse entsprechend 
veröffentlicht. 
 

1. Abschnitt: 
Einlass: 09:00 Uhr, Beginn: 10:00 Uhr, Kampfrichtersitzung: 09:15 Uhr, Einschwimmen bis 09:50 Uhr 

 
01 100 m Rücken weiblich Entscheidung Jg. 2013 bis 2002 
02 100 m Rücken männlich Entscheidung Jg. 2013 bis 2002 
03 200 m Brust weiblich Entscheidung Jg. 2011 bis 2002 
04 200 m Brust männlich Entscheidung Jg. 2011 bis 2002 
05 200 m Freistil weiblich Entscheidung Jg. 2012 bis 2002 
06 200 m Freistil männlich Entscheidung Jg. 2012 bis 2002 
07 200 m Lagen weiblich Entscheidung Jg. 2011 bis 2002 
08 200 m Lagen männlich Entscheidung Jg. 2011 bis 2002 
09 100 m Schmetterling weiblich Entscheidung Jg. 2011 bis 2002 
10 100 m Schmetterling männlich Entscheidung Jg. 2011 bis 2002 
11 50 m Brust weiblich Entscheidung Jg. 2013 bis 2002 
12 50 m Brust männlich Entscheidung Jg. 2013 bis 2002 
13 50 m Freistil weiblich Entscheidung Jg. 2013 bis 2002 
14 50 m Freistil männlich Entscheidung Jg. 2013 bis 2002 
               20 min. Pause  
15 400 m Lagen weiblich Entscheidung Jg. 2010 bis 2002 
16 400 m Lagen männlich Entscheidung Jg. 2010 bis 2002 

 
2. Abschnitt: 

Beginn: 60 min. nach Ende Abschnitt 1,  
Kampfrichtersitzung: 15 min. nach Ende Abschnitt 1, Einschwimmen bis 10 min. vor Beginn Abschnitt 2 

 
17 100 m Freistil weiblich Entscheidung Jg. 2013 bis 2002 
18 100 m Freistil männlich Entscheidung Jg. 2013 bis 2002 
19 200 m Schmetterling weiblich Entscheidung Jg. 2010 bis 2002 
20 200 m Schmetterling männlich Entscheidung Jg. 2010 bis 2002 
21 200 m Rücken weiblich Entscheidung Jg. 2012 bis 2002 
22 200 m Rücken männlich Entscheidung Jg. 2012 bis 2002 
23 100 m Brust weiblich Entscheidung Jg. 2012 bis 2002 
24 100 m Brust männlich Entscheidung Jg. 2012 bis 2002 
25 50 m Rücken weiblich Entscheidung Jg. 2013 bis 2002 
26 50 m Rücken männlich Entscheidung Jg. 2013 bis 2002 
27 50 m Schmetterling weiblich Entscheidung Jg. 2012 bis 2002 
28 50 m Schmetterling männlich Entscheidung Jg. 2012 bis 2002 
29 100 m Lagen weiblich Entscheidung Jg. 2012 bis 2002 
30 100 m Lagen männlich Entscheidung Jg. 2012 bis 2002 
31 400 m Freistil weiblich Entscheidung Jg. 2011 bis 2002 
32 400 m Freistil männlich Entscheidung Jg. 2011 bis 2002 

   20 min. Pause 
33 800 m Freistil weiblich Entscheidung Jg. 2010 bis 2002 
34 1500 m Freistil männlich Entscheidung Jg. 2010 bis 2002 



 

 
Allgemeine Bestimmungen:  
  
1. WB/RO/ADO 
Es gelten die Wettkampfbestimmungen (WB), die Rechtsordnung (RO) und die Anti-Doping-Ordnung (ADO) des 
Deutschen Schwimmverbandes e.V. (DSV) in der am Wettkampftag gültigen Fassung. Für Behinderte mit 
entsprechendem Klassifizierungsnachweis sind zusätzlich die Wettkampfbestimmungen des Deutschen 
Behindertensportverbandes (DBS) anzuwenden. Mit der Meldung zur Teilnahme an dem Wettkampf und mit der 
Teilnahme an dem Wettkampf erklärt der Verein/der Schwimmer, dass die Wettkampfbestimmungen, die Anti-Doping-
Ordnung und die Rechtsordnung des DSV anerkannt werden und er sich diesen unterwirft. 
 
2. virtueller Wettkampf 
Alle Informationen findet man unter: 
Schwimmen - Aktuelles - Schwimmen | Deutscher Schwimm-Verband e.V. (dsv.de) 
Die pdf-Protokolldatei und eine LENEX-Ergebnisdatei bzw. eine EasyWK-Datensicherung sind bis spätestens drei Tage 
nach der Veranstaltung zu senden an: 
Olaf Schulze (SVW-Referent Wettkampfveranstaltungen – schmi.schu@online.de) 
Alexander Wolff (komm. Schwimmwart Bezirk Mittlerer Neckar – al-wol@web.de) 

3. Corona-Regeln / Hygienekonzept 
Die Teilwettkämpfe finden unter den jeweils aktuell gültigen Verordnungen des Landes Baden-Württemberg und den 
Festlegungen in den jeweiligen Kommunen statt. 
Die Veranstalter/Ausrichter haben mit dem Hintergrund der Covid-19-Pandemie ein veranstaltungsbezogenes 
Hygienekonzept erarbeitet, das unter Schwimmen | SV Cannstatt 1898 e.V. (sv-cannstatt.de) eingesehen werden kann. 
Die darin enthaltenen besonderen Regeln/Bestimmungen (DOSB-Fragebogen; Mund-Nase-Bedeckung; Abstandsregeln; 
Nutzung sanitäre Anlagen; Verhalten in der Wettkampfstätte;…) sind unbedingt zu beachten und einzuhalten. Bei 
Verstößen ist ein Ausschluss von der Veranstaltung möglich. 
Das Hygienekonzept ist mit den örtlichen Behörden abgestimmt und wird vor Veranstaltungsbeginn den teilnehmenden 
Vereinen zur Kenntnis gegeben. Je nach Verlauf des pandemischen Infektionsgeschehens und der Akzeptanz der 
besonderen Hygieneregeln kann es durch Festlegung der Veranstalter/Ausrichter zu kurzfristigen Regel- bzw. 
Durchführungsänderungen kommen. Grundsätzlich sind keine Zuschauer bei den Veransta ltungen zugelassen. 
 
4. Datenschutz 
Veranstalter und Ausrichter verarbeiten personenbezogene Daten, die die Vereine / Startgemeinschaften im Rahmen 
der Meldungen zu dieser Wettkampfveranstaltung zur Verfügung stellen. Informationen zum Datenschutz bei der 
Teilnahme an Wettkampfveranstaltungen in der Sportart Schwimmen sind auf der Homepage des Deutschen Schwimm-
Verbandes veröffentlicht: 
http://www.dsv.de/fileadmin/dsv/images/schwimmen/DSV_Datenschutz_Informationen.pdf 

5. Teilnahmeberechtigung 
Teilnahmeberechtigt sind Sportler der Jahrgänge 2013 bis 2002.  
Die Wettkämpfe sind offen für alle Vereine und Abteilungen des Bezirks Mittlerer Neckar, soweit sie im Besitz der 
Verbandsrechte des SVW sind. Schwimmer der Jahrgänge 2011 und jünger dürfen pro Tag nicht mehr als 6 Starts 
absolvieren.  

6. Startregel: 
Es gilt die Ein-Start-Regel (§ 125 Abs. 6 WB Fachteil SW). 

7. Wettkampfanlage 
Die Wettkampfbahn ist 25 m lang und hat ca. 27°C Wa ssertemperatur. Die Bahnen sind durch Wellenkillerleinen 
voneinander getrennt. Es erfolgt Handzeitnahme. Wassertiefe 1,90m.  

8. Meldungen 
Meldungen dürfen nur von Vereinen bzw. von SGs, nicht von einzelnen Schwimmern abgegeben werden. Es ist je 
SG/Verein nur eine Melde- bzw. Kontaktadresse zulässig. Die Meldungen können per E-Mail gemäß dem DSV6-
Standard oder alternativ auf amtlichen Meldelisten (DSV-Form 102) zusammen mit Meldebogen (DSV-Form 101) 
erfolgen. Auf dem Meldebogen ist die Erklärung zum Nachweis der Sportfähigkeit abzugeben (§ 11 Abs. 2 WB AT). 
Mit der namentlichen Meldung sind auch alle Trainer/Betreuer anzugeben (im Verteilerschlüssel 10 Sportler =  
1 Trainer/Betreuer) sowie lizensierten Kampfrichter namentlich zu benennen. 
 
9. Meldeanschrift Jürgen Merz 

Krefelder Str. 24 in 70736 Stuttgart  
Tel. 0160/8218889 Email: juergen.merz@sv-cannstatt.de 

 



 

 
10. Meldeschluss  18. April 2021  18.00 Uhr 
 
11. Meldebeschränkung 
Es sind nur Aktive zugelassen, die im regelmäßigen Trainingsbetrieb stehen und die Vorgaben der „Verordnung des 
Kultusministeriums und des Sozialministeriums über die Sportausübung  (Corona-Verordnung Sport - CoronaVO Sport)“ 
sowie die Definition „Profi- und Spitzensport“ des Landes Baden-Württemberg erfüllen (siehe https://km-
bw.de/CoronaVO+Sport). 
 
12. Meldegeld und Bezahlung 
Das Meldegeld beträgt je gemeldetem Verein/SG 50 Euro und zusätzlich je Einzelstart 3,00 Euro.  
Das Meldegeld sowie ggf. Ordnungsgebühren werden jedem teilnehmenden Verein nach der Veranstaltung im Mai 2021 
vom SVW per E-Mail in Rechnung gestellt (siehe Veröffentlichung vom Mai 2019 unter 
Meldegeld/ENM/Ordnungsgebühr). 
Nach Ablauf einer 10tägigen Prüfungsfrist wird bei erteilter Einzugsermächtigung der jeweilige Betrag abgebucht bzw. ist 
die Rechnung von dem betreffenden Verein unaufgefordert zu begleichen. Sollte nach dieser Frist eine Rücklastschrift 
oder kein Zahlungseingang auf das SVW-Konto erfolgt sein, werden unter Bezugnahme auf § 19 Abs. 2d WB-AT 
aufgrund fehlender Teilnahmeberechtigung an dieser Veranstaltung gegen den Verein bzw. dessen Schwimmer(innen) 
weitere Maßnahmen entsprechend § 20 WB-AT eingeleitet. 
 
13. ENM 
Im Rahmen dieser virtuellen Veranstaltung wird kein ENM erhoben. 

14. Wertungen 
Die Wertung erfolgt bei allen Wettkämpfen für die Jahrgänge 2013 bis 2004 jahrgangsweise, die Jahrgänge 2003 und 2002 
gemeinsam als Junioren. 

15. Auszeichnungen 
Bei allen Wettkämpfen werden für alle Plätze jeder Wertungskategorie Urkunden vergeben. Es finden keine 
Siegerehrungen statt. Die Urkunden stehen zum Ausdruck nach Ende der virtuellen Veranstaltung als pdf-Datei auf der 
SVW-Homepage bereit. Der Versand des Protokolls erfolgt nur in elektronischer Form. 

16. Kampfrichter 
Bei jeder Teilveranstaltung wird ein Schiedsrichter und ein Kampfgericht nach Mindestanforderung der WB eingesetzt.  
Jeder teilnehmende Verein/SG hat mit lizensierten Kampfrichtern die Veranstaltung abzusichern. Die genaue Festlegung 
erfolgt nach dem Meldeschluss. Für die Festlegung/Organisation des Kampfgerichts ist der Kampfrichterobmann des 
Bezirkes verantwortlich.  
Startet bei dieser Teilveranstaltung nur ein Verein, so wird ein auswärtiger Schiedsrichter die Veranstaltung leiten. 

17. Allgemeines 
Das Protokoll wird als PDF-Datei auf der Website des Veranstalters spätestens drei Tage nach Ende der virtuellen  
Veranstaltung zur Verfügung gestellt. 
Vom Ausrichter wird kein Catering-Versorgung angeboten. 
Zu allen Veranstaltungen werden keine Zuschauer ein gelassen. 
Für Unfälle, Diebstähle und Schäden jeglicher Art, die im Zusammenhang mit der Durchführung der Veranstaltung 
stehen, werden vom Veranstalter und Ausrichter keine Haftung übernommen, sofern nicht vorsätzliches oder grob 
fahrlässiges Verhalten des Ausrichters oder Veranstalters ursächlich waren. 
 
 
 
  Alexander Wolff       Heike Silber 
 komm. Schwimmwart Bezirk Mittlerer Neckar   Abteilungsleiterin Schwimmen- SV Cannstatt 


